
2. Die Entscheidungen des EPSO, Frau Vicente Carbajosa für das 
Auswahlverfahren EPSO/AD/117/08 und Frau Lehtinen und 
Frau Menchén für das Auswahlverfahren EPSO/AD/116/08 
nicht in die Liste der Bewerberinnen und Bewerber aufzunehmen, 
die zur Einreichung einer vollständigen Bewerbung aufgefordert 
werden, werden aufgehoben. 

3. Frau Vicente Carbajosa, Frau Lehtinen und Frau Menchén sowie 
die Europäische Kommission tragen ihre eigenen durch das vor
liegende Verfahren entstandenen Kosten. 

( 1 ) ABl. C 72 vom 5.3.2011. 

Urteil des Gerichts vom 14. Dezember 2011 — Häfele/ 
HABM (Infront) 

(Rechtssache T-166/11) ( 1 ) 

(Gemeinschaftsmarke — Anmeldung der Gemeinschaftswort
marke Infront — Absolutes Eintragungshindernis — 
Beschreibender Charakter — Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der 

Verordnung (EG) Nr. 207/2009) 

(2012/C 32/53) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Parteien 

Klägerin: Häfele GmbH & Co. KG (Nagold, Deutschland) (Pro
zessbevollmächtigte: Rechtsanwalt M. Eck und Rechtsanwältin J. 
Dönch) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) (Prozessbevollmächtigte: zunächst R. Ma
nea, dann A. Pohlmann) 

Gegenstand 

Klage gegen die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer 
des HABM vom 17. Januar 2011 (Sache R 1711/2010-1) 
über die Anmeldung des Wortzeichens Infront als Gemein
schaftsmarke 

Tenor 

1. Die Klage wird abgewiesen. 

2. Die Häfele GmbH & Co. KG trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 145 vom 14.5.2011. 

Klage, eingereicht am 23. Mai 2011 — Fon Wireless/HABM 
— nfon (nfon) 

(Rechtssache T-283/11) 

(2012/C 32/54) 

Sprache der Klageschrift: Spanisch 

Verfahrensbeteiligte 

Klägerin: Fon Wireless Ltd (London, Vereinigtes Königreich) (Pro
zessbevollmächtigter: Rechtsanwalt F. Brandolini Kujman) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer: nfon AG 
(München, Deutschland) 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Klageschrift mit allen ihren Dokumenten und entspre
chenden Kopien zum Verfahren zuzulassen; 

— die Erbringung der vorgeschlagenen Beweise für zulässig zu 
erklären; 

— der Klage stattzugeben und die Entscheidung der Vierten 
Beschwerdekammer des HABM vom 18. März 2011 in 
der Sache R 1017/2009-4 aufzuheben und für wirkungslos 
zu erklären und demzufolge die Eintragung der Gemein
schaftsmarke Nr. 6 206 321 „nfon“ von der Eintragung aus
zuschließen; 

— dem Beklagten die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Anmelderin der Gemeinschaftsmarke: nfon AG. 

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Wortmarke „nfon“ für Waren und 
Dienstleistungen der Klassen 9, 35 und 38. 

Inhaberin des im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenen Marken- 
oder Zeichenrechts: Klägerin. 

Im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenes Marken- oder Zeichen
recht: Gemeinschaftsbildmarke und nationale Wortmarke „fon“ 
für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38 und 42. 

Entscheidung der Widerspruchsabteilung: Dem Widerspruch wurde 
stattgegeben. 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Der Beschwerde wurde statt
gegeben. 

Klagegründe: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verord
nung (EG) Nr. 207/2009, da die einander gegenüberstehenden 
Marken ähnlich seien, sowie Verstoß gegen Art. 8 Abs. 5 der 
Verordnung (EG) Nr. 207/2009, da die nfon AG aus dem An
sehen der älteren Marken Vorteile habe ziehen wollen. 

Klage, eingereicht am 31. Oktober 2011 — Viejo Valle/ 
HABM 

(Rechtssache T-566/11) 

(2012/C 32/55) 

Sprache der Klageschrift: Spanisch 

Verfahrensbeteiligte 

Klägerin: Viejo Valle, SA (L'Olleria, Spanien) (Prozessbevollmäch
tigter: Rechtsanwalt I. Temiño Ceniceros)
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